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Beschlussempfehlung 

 Ausschuss 
für Wissenschaft und Kultur 
 

Hannover, den 26.05.2010

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes und an-
derer Gesetze 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2077 

Berichterstatter: Abg. Matthias Möhle (SPD) 
(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Kultur empfiehlt dem Landtag,  

1. den Gesetzentwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen, 

2. die in die Beratungen einbezogene Eingabe 01617 für erledigt zu erklären. 

 

Wolfgang Wulf 

Vorsitzender 
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Gesetz  
zur Änderung des Niedersächsischen Hochschul-

gesetzes und anderer Gesetze 

Gesetz  
zur Änderung des Niedersächsischen Hochschul-

gesetzes und anderer Gesetze 
  

Artikel 1 Artikel 1 
Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 

  
 Das Niedersächsische Hochschulgesetz in der 
Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juni 
2009 (Nds. GVBl. S. 280), wird wie folgt geändert: 

 Das Niedersächsische Hochschulgesetz in der 
Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juni 
2009 (Nds. GVBl. S. 280), wird wie folgt geändert: 

  
1. § 2 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 1. unverändert 
  

„1Hochschulen in staatlicher Verantwortung sind  
  

1. die Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen 

 

  
a) Technische Universität Braunschweig,  

  
b) Hochschule für Bildende Künste Braun-

schweig, 
 

  
c) Technische Universität Clausthal,  

  
d) Universität Göttingen,  

  
e) Hochschule für Musik, Theater und Me-

dien Hannover, 
 

  
f) Medizinische Hochschule Hannover,  

  
g) Tierärztliche Hochschule Hannover,  

  
h) Universität Hannover,  

  
i) Universität Hildesheim,  

  
j) Universität Lüneburg,  

  
k) Universität Oldenburg,  

  
l) Universität Osnabrück,  

  
m) Universität Vechta;  

  
2. die Fachhochschulen  

  
a) Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel,  

  
b) Hochschule Emden/Leer,  

  
c) Hochschule Hannover,  

2 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2506 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2077 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Wissenschaft und 
Kultur 

 
 
  

d) Hochschule  
Hildesheim/Holzminden/Göttingen, 

 

  
e) Norddeutsche Hochschule  

für Rechtspflege, 
 

  
f) Hochschule Osnabrück,  

  
g) Hochschule  

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth.“ 
 

  
2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. § 3 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 erhält folgende Fas-
sung: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  
 aa) In Nummer 4 werden nach dem Wort 

„Technologietransfers“ die Worte 
„sowie von Unternehmensgründun-
gen aus der Hochschule heraus“ ein-
gefügt. 

  
 bb) Nummer 8 erhält folgende Fassung: 
  

„8. die Vergabe von Stipendien an Studie-
rende insbesondere aufgrund besonde-
rer Leistungen, herausgehobener Befä-
higungen, herausragender ehrenamtli-
cher Tätigkeiten oder Tätigkeiten in der 
Hochschulselbstverwaltung sowie zur 
Förderung der unter Nummer 5 genann-
ten Ziele,“. 

unverändert 

  
b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 

„Hochschulrechenzentren“ ein Komma und 
die Worte „Einrichtungen zum Einsatz digita-
ler Medien in der Lehre“ eingefügt. 

b) unverändert 

  
c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „Hoch-

schulen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 7, 8, 9 
und 20 (Universitäten und gleichgestellte 
Hochschulen)“ durch die Worte „gleichgestell-
ten Hochschulen“ ersetzt. 

c) unverändert 

  
d) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „Fachhoch-

schule“ durch das Wort „Hochschule“ ersetzt. 
d) unverändert 

  
 e) In Absatz 9 Satz 2 wird die Angabe 

„Abs. 10“ durch die Angabe „Abs. 11“ er-
setzt. 

  
3. In § 5 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „sind“ 

die Worte „zu veröffentlichen und“ eingefügt. 
3. unverändert 
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4. In § 6 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Klammerzu-

satz „(Akkreditierung)“ ein Komma und die Worte 
„wenn nicht die Qualitätssicherungsverfahren der 
Hochschule akkreditiert sind“ angefügt. 

4. ____ § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

  
 a) Es wird der folgende neue Satz 4 einge-

fügt: 
  
 „4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn ____ 

die Qualitätssicherungsverfahren der Hoch-
schule akkreditiert sind (Systemakkreditie-
rung).“ 

  
 b) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 
  
5. § 7 wird wie folgt geändert: 5. § 7 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
  

 „(3) 1Hochschulprüfungen werden auf 
der Grundlage von Prüfungsordnungen abge-
legt. 2Prüfungsordnungen sind so zu gestal-
ten, dass  

 „(3) 1Hochschulprüfungen werden auf 
der Grundlage von Prüfungsordnungen abge-
legt. 2Prüfungsordnungen sind so zu gestal-
ten, dass  

  
1. die Gleichwertigkeit einander entspre-

chender Prüfungen und  
1. die Gleichwertigkeit einander entspre-

chender Prüfungen und  
  

2. die Anerkennung von  2. die Anerkennung von  
  

a) an anderen Hochschulen im In- 
und Ausland erbrachten Studien- 
und Prüfungsleistungen und  

a) an anderen Hochschulen im In- 
und Ausland erbrachten Studien- 
und Prüfungsleistungen und  

  
b) beruflich erworbenen Kompeten-

zen  
b) beruflich erworbenen Kompeten-

zen  
  

nach Maßgabe der Gleichwertigkeit  nach Maßgabe der Gleichwertigkeit  
  

gewährleistet ist. 3In den Prüfungsordnungen 
ist vorzusehen, dass Studien- und Prüfungs-
leistungen, die an einer Hochschule eines 
Vertragsstaates des Übereinkommens über 
die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der europäischen Region 
vom 11. April 1997 (BGBl. 2007 II S. 712) er-
bracht wurden, anerkannt werden, wenn kei-
ne wesentlichen Unterschiede zu den an der 
Hochschule zu erbringenden entsprechenden 
Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 
4Prüfungsordnungen sollen insbesondere Re-
gelungen über die Verleihung und Führung 
von Graden und Titeln, die Regelstudienzeit, 
den Freiversuch, die Befugnis zur Abnahme 

gewährleistet ist. 3In den Prüfungsordnungen 
ist vorzusehen, dass Studien- und Prüfungs-
leistungen, die an einer Hochschule eines 
Vertragsstaates des Übereinkommens über 
die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der europäischen Region 
vom 11. April 1997 (BGBl. 2007 II S. 712) er-
bracht wurden, anerkannt werden, wenn kei-
ne wesentlichen Unterschiede zu den an der 
Hochschule zu erbringenden entsprechenden 
Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. 
4Prüfungsordnungen sollen insbesondere Re-
gelungen über die Verleihung und Führung 
von Graden und Titeln, die Regelstudienzeit, 
den Freiversuch, die Befugnis zur Abnahme 
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von Prüfungen, die Bewertung von Prüfungs-
leistungen und die Einstufungsprüfung enthal-
ten.“ 

von Prüfungen, die Bewertung von Prüfungs-
leistungen und die Einstufungsprüfung enthal-
ten. 5Prüfungsordnungen müssen die be-
sonderen Belange behinderter Studieren-
der zur Wahrung ihrer Chancengleichheit 
berücksichtigen.“ 

  
b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „hat“ die 

Worte „oder wenn die oder der Studierende 
über Prüfungsleistungen täuscht“ eingefügt. 

b) unverändert 

  
c) Es wird der folgende neue Absatz 5 eingefügt: c) Es wird der folgende neue Absatz 5 eingefügt: 

  
 „(5) 1Die Hochschulen können studien-
begleitende Prüfungen sowie Vor-, Zwischen- 
und Abschlussprüfungen für nicht einge-
schriebene Personen (Externenprüfungen) 
durchführen, wenn das jeweilige Fach und die 
fachliche Prüfungskompetenz durch hauptbe-
ruflich tätige Professorinnen und Professoren 
der Hochschule vertreten sind. 2Sie können 
diese Prüfungen auch für Studierende durch-
führen, die wegen eines Auslandssemesters 
beurlaubt sind. 3Das Nähere regelt eine Ord-
nung, die der Genehmigung bedarf. 4Diese 
kann die Erhebung von Prüfungsgebühren 
vorsehen.“ 

 „(5) 1Die Hochschulen können studien-
begleitende Prüfungen sowie Vor-, Zwischen- 
und Abschlussprüfungen für nicht einge-
schriebene Personen (Externenprüfungen) 
durchführen, wenn das jeweilige Fach und die 
fachliche Prüfungskompetenz durch hauptbe-
ruflich tätige Professorinnen und Professoren 
der Hochschule vertreten sind. 2Sie können 
diese Prüfungen auch für Studierende durch-
führen, die wegen eines Auslandssemesters 
beurlaubt sind. 3Das Nähere regelt eine Ord-
nung, die der Genehmigung bedarf. 4Die 
Ordnung kann die Erhebung von Prüfungs-
gebühren vorsehen.“ 

  
d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und er-

hält folgende Fassung: 
  
  „(6) 1Das Fachministerium wird er-

mächtigt, durch Verordnung zu bestim-
men, dass Personen, die ein bestimmtes 
Hochschulstudium abgeschlossen haben, 
von der Hochschule eine staatliche Aner-
kennung ihrer Berufsqualifikation erhalten, 
wenn die Anerkennung nach einer Rechts-
vorschrift für eine Berufsausübung erfor-
derlich ist. 2In einer Verordnung nach 
Satz 1 können auch geregelt werden 

  
 1. das Verfahren und die örtliche Zu-

ständigkeit für die staatliche Aner-
kennung, 

  
 2. weitere Voraussetzungen für die 

staatliche Anerkennung, insbesonde-
re eine von der Hochschule gelenkte 
berufspraktische Tätigkeit, das Be-
stehen einer weiteren Prüfung, 
Sprachkenntnisse und Zuverlässig-
keit sowie 
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 3. die Geltung entsprechender staat-

licher Anerkennungen nach dem 
Recht eines anderen Landes oder 
Staates.“ 

  
6. § 9 wird wie folgt geändert: 6. § 9 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
  

aa) Es wird der folgende neue Satz 2 einge-
fügt: 

aa) Es wird der folgende neue Satz 2 einge-
fügt: 

  
„2Personen, denen ein Bachelorgrad 
verliehen wurde, können nach Maßgabe 
einer Eignungsfeststellung zur Promoti-
on zugelassen werden.“ 

„2Personen mit besonderer Befähi-
gung, denen ein Bachelorgrad verliehen 
wurde, können nach ____ einer Eig-
nungsfeststellung zur Promotion zuge-
lassen werden.“ 

  
bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. bb) unverändert 

  
cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und er-

hält folgende Fassung:  
cc) unverändert 

  
„4Doktorandinnen und Doktoranden sol-
len sich als Promotionsstudierende ein-
schreiben.“ 

 

  
b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort 

„Zulassungsvoraussetzungen“ ein Komma 
und die Worte „die Eignungsfeststellung nach 
Absatz 2 Satz 2“ eingefügt. 

b) unverändert 

  
7. In der Überschrift des Ersten Teils, Erstes Kapitel, 

Dritter Abschnitt wird das Wort „Studienguthaben“ 
durch die Worte „Studienbeiträge und Studiendar-
lehen“ ersetzt. 

7. unverändert 

  
8. § 11 wird wie folgt geändert: 8. § 11 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
  

aa) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Worte 
„Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes“ durch die 
Worte „in der Bundesrepublik Deutsch-
land gelegenen Hochschulen, die in 
staatlicher Verantwortung stehen oder 
dauerhaft staatlich gefördert sind,“ er-
setzt. 

aa) unverändert 

  
bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden 

durch die folgenden neuen Sätze 3 bis 7 
ersetzt: 

bb) unverändert 
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„3Für je zwei Semester oder Trimester 
eines Teilzeitstudiums im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 Satz 1 verlängert sich der 
Zeitraum nach Satz 2 um ein Semester 
oder Trimester, wenn nach der Festle-
gung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 im Teil-
zeitstudium höchstens 50 vom Hundert 
der Leistungspunkte eines Vollzeitstu-
diengangs erworben werden können. 
4Ist die Obergrenze für die Leistungs-
punkte höher oder niedriger, so ist die 
Verlängerung entsprechend kürzer oder 
länger. 5Bruchteile werden addiert und 
anschließend auf volle Semester oder 
Trimester aufgerundet. 6Für das Studium 
in einem Teilzeitstudiengang gelten die 
Sätze 3 bis 5 mit der Maßgabe entspre-
chend, dass sich nur der die Regelstu-
dienzeit übersteigende Zeitraum nach 
Satz 2 verlängert und an die Stelle einer 
Festlegung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 die 
Prüfungsordnung für den Teilzeitstu-
diengang tritt. 7Die Höhe der Studienbei-
träge nach Satz 2 vermindert sich für 
Studierende, die nach § 19 Abs. 2 
Satz 1 zugelassen sind und für Studie-
rende in Teilzeitstudiengängen in dem 
Maß, in dem weniger Leistungspunkte 
erworben werden können, als in einem 
Vollzeitstudiengang.“ 

 

  
cc) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden 

Sätze 8 und 9. 
cc) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden 

gestrichen. (jetzt in Absatz 2 Sätze 1 
und 2) 

  
dd) Im neuen Satz 8 werden die Worte „Auf-

gaben nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8“ 
durch die Worte „Vergabe von Stipen-
dien nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 sowie 
zur Förderung der sozialen Infrastruktur“ 
ersetzt. 

dd) wird (hier) gestrichen (jetzt in Absatz 2 
Satz 1) 

  
ee) Nach dem neuen Satz 9 werden die fol-

genden Sätze 10 bis 12 eingefügt: 
ee) wird (hier) gestrichen (jetzt in Absatz 2 

Sätze 3 bis 5) 
  

„10Die Entscheidung über die Verwen-
dung der Einnahmen aus den Studien-
beiträgen trifft das Präsidium unter Be-
teiligung der Studierenden. 11Die Hoch-
schule kann bis zu 15 vom Hundert der 
Einnahmen aus den Studienbeiträgen 
einer Stiftung des bürgerlichen Rechts 
zur Verfügung stellen, die die Erträge 
aus diesen Einnahmen zweckgebunden 
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für die Verbesserung der Lehre und der 
Studienbedingungen sowie für die Ver-
gabe von Stipendien an Studierende 
verausgabt und in der die Hochschule 
unter Mitwirkung der Studierenden dies-
bezüglich einen beherrschenden Ein-
fluss besitzt. 12Die Hochschulen in Trä-
gerschaft einer Stiftung können bis zu 
15 vom Hundert der Einnahmen aus den 
Studienbeiträgen auch in das Stiftungs-
vermögen überführen; für die Zweckbin-
dung gilt Satz 11 entsprechend.“ 

  
ff) Der bisherige Satz 7 wird Satz 13. ff) Der bisherige Satz 7 wird Satz 8. 

  
 a/1) Es wird der folgende neue Absatz 2 einge-

fügt: 
  
  „(2) 1Die Einnahmen hat die Hoch-

schule einzusetzen, um insbesondere das 
Betreuungsverhältnis zwischen Studie-
renden und Lehrenden zu verbessern, zu-
sätzliche Tutorien anzubieten und die 
Ausstattung der Bibliotheken sowie der 
Lehr- und Laborräume zu verbessern; sie 
kann sie auch für die Vergabe von Stipen-
dien nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 sowie zur 
Förderung der hochschulbezogenen sozia-
len Infrastruktur einsetzen. 2Sofern aus den 
Einnahmen zusätzliches Lehrpersonal fi-
nanziert wird, darf dieses nur zu solchen 
Lehraufgaben verpflichtet werden, die das 
für die Studiengänge erforderliche Lehr-
angebot ergänzen oder vertiefen. 3Die 
Hochschule kann bis zu 15 vom Hundert der 
Einnahmen aus den Studienbeiträgen einer 
Stiftung des bürgerlichen Rechts zur Verfü-
gung stellen, die die Erträge aus diesen Ein-
nahmen zweckgebunden für die Verbesse-
rung der Lehre und der Studienbedingungen 
sowie für die Vergabe von Stipendien an Stu-
dierende verausgabt und in der die Hoch-
schule unter Mitwirkung der Studierenden 
diesbezüglich einen beherrschenden Einfluss 
besitzt. 4Die Hochschulen in Trägerschaft ei-
ner Stiftung können stattdessen bis zu 15 
vom Hundert der Einnahmen aus den Stu-
dienbeiträgen ____ in das Stiftungsvermögen 
überführen; für die Zweckbindung gilt Satz 3 
entsprechend. 5Die Entscheidung über die 
Verwendung der Einnahmen aus den Stu-
dienbeiträgen trifft das Präsidium unter Betei-
ligung der Studierenden.“ 
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 a/2) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden Ab-

sätze 3 bis 6. 
  
 a/3) Im neuen Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 

„Sätze 1 und 2“ gestrichen. 
  

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Hochschule“ die Worte „oder an mehreren 
Hochschulen in Niedersachsen“ eingefügt. 

b) Der neue Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

  
 aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Hoch-

schule“ die Worte „oder an mehreren 
Hochschulen in Niedersachsen“ einge-
fügt. 

  
 bb) In Satz 3 wird die Angabe „Satz 2“ 

gestrichen. 
  
9. § 11 a wird wie folgt geändert: 9. § 11 a wird wie folgt geändert: 
  

a) Dem Absatz 1 wird der folgende Satz 3 ange-
fügt: 

a) ____ Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  
 aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „sowie“ 

ein Komma eingefügt. 
  

 bb) Es wird der folgende neue Satz 2 ein-
gefügt: 

  
„3Anspruchsberechtigten nach Satz 1, die 
mindestens zwei Geschwister haben, wird 
das Studiendarlehen zinsfrei gewährt.“ 

„2Anspruchsberechtigten nach Satz 1, 
die mindestens zwei Geschwister ha-
ben, wird das Studiendarlehen zinsfrei 
gewährt.“ 

  
 cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
  
 a/1) Absatz 2 Sätze 3 und 4 erhält folgende 

Fassung: 
  
 „3Satz 2 gilt nicht für Studierende, 
  
 1. die aus persönlichen oder familiären 

Gründen, insbesondere der Erzie-
hung von Kindern bis zu 14 Jahren, 
gehindert waren, das Studium zu be-
ginnen, 

  
 2. die infolge einer einschneidenden 

Veränderung ihrer persönlichen Ver-
hältnisse bedürftig geworden sind, 

  
 3. die die Zugangsvoraussetzungen für 

das Studium in einer Fachoberschul-
klasse, deren Besuch eine abge-
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schlossene Berufsausbildung vor-
aussetzt, an einer Abendhauptschule, 
einer Berufsaufbauschule, einer 
Abendrealschule, einem Abendgym-
nasium, einem Kolleg oder durch eine 
Nichtschülerprüfung oder eine Zu-
gangsprüfung zu einer Hochschule 
erworben haben, oder 

  
 4. die eine Hochschulzugangsberechti-

gung nach beruflicher Vorbildung 
(§ 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2) besitzen. 

  
 4Satz 3 gilt nur, wenn die oder der Studie-

rende das Studium unverzüglich nach dem 
Wegfall der Hinderungsgründe nach Satz 3 
Nr. 1, dem Eintritt der Voraussetzungen 
nach Satz 3 Nr. 2 oder dem Erreichen der 
Zugangsvoraussetzungen nach Satz 3 
Nr. 3 aufnimmt.“ 

  
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) unverändert 

  
aa) Es wird der folgende neue Satz 2 einge-

fügt: 
 

  
„2Für Studierende in Teilzeitstudiengän-
gen und für Studierende, die nach § 19 
Abs. 2 Satz 1 für ein Teilzeitstudium zu-
gelassen sind, verlängert sich der Zeit-
raum nach Satz 1 entsprechend § 11 
Abs. 1 Sätze 3 bis 6.“ 

 

  
bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden 

Sätze 3 bis 5. 
 

  
cc) In dem neuen Satz 3 werden die Worte 

„einer anderen Hochschule im Gel-
tungsbereich des Hochschulrahmenge-
setzes“ durch die Worte „in der Bundes-
republik Deutschland gelegenen Hoch-
schulen, die in staatlicher Verantwortung 
stehen oder dauerhaft staatlich gefördert 
sind,“ ersetzt. 

 

  
10. In § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 wird das Wort „Fach-

hochschule“ durch das Wort „Hochschule“ ersetzt. 
10. unverändert 

  
11. § 13 wird wie folgt geändert: 11. § 13 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
  

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 11 
Abs. 1 Sätze 2 und 3“ durch die Verwei-

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 11 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 in Verbindung mit 
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sung „§ 11 Abs. 1 Sätze 2 bis 6“ ersetzt. Abs. 3 Satz 3“ durch die Verweisung 
„§ 11 Abs. 1 __________ in Verbin-
dung mit Abs. 4 Satz 3“ ersetzt. 

  
bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

  
„3§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1, 2 und 4 
bis 7 gilt entsprechend.“ 

„3§ 11 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1, 2 und 4 
bis 7 gilt entsprechend.“ 

  
cc) Die Sätze 4 und 5 erhalten folgende 

Fassung: 
cc) Die Sätze 4 und 5 erhalten folgende 

Fassung: 
  

„4Bei einem Parallelstudium an dersel-
ben Hochschule oder an mehreren 
Hochschulen in Niedersachsen ist die 
Langzeitstudiengebühr zu erheben, 
wenn in dem Studiengang mit der längs-
ten Regelstudienzeit der in § 11 Abs. 1 
Satz 2 festgelegte Zeitraum abgelaufen 
ist. 5Für die Höhe der Langzeitstudien-
gebühren für Studierende in Teilzeitstu-
diengängen und für Studierende, die 
nach § 19 Abs. 2 Satz 1 für ein Teilzeit-
studium zugelassen sind, ist § 11 Abs. 1 
Satz 7 entsprechend anzuwenden.“ 

„4Bei einem Parallelstudium an dersel-
ben Hochschule oder an mehreren 
Hochschulen in Niedersachsen ist die 
Langzeitstudiengebühr zu erheben, 
wenn in dem Studiengang mit der längs-
ten Regelstudienzeit der in § 11 Abs. 1 
____ in Verbindung mit Abs. 4 Satz 3 
festgelegte Zeitraum abgelaufen ist. 5Für 
die Höhe der Langzeitstudiengebühren 
für Studierende in Teilzeitstudiengängen 
und für Studierende, die nach § 19 
Abs. 2 Satz 1 für ein Teilzeitstudium zu-
gelassen sind, ist § 11 Abs. 1 Satz 7 
entsprechend anzuwenden.“ 

  
b) Dem Absatz 3 wird der folgende Satz 5 ange-

fügt: 
b) unverändert 

  
„5Für die Inanspruchnahme von berufsbeglei-
tenden Studiengängen kann die Hochschule 
abweichend von § 11 Abs. 1 Sätze 1 und 7 
kostendeckende Gebühren erheben.“ 

 

  
c) In Absatz 9 wird nach dem Wort „Absätzen“ 

die Angabe „3,“ eingefügt. 
c) unverändert 

  
12. Dem § 14 Abs. 1 wird der folgende Satz 4 ange-

fügt: 
12. unverändert 

  
„4Die Hochschule kann für die Fälligkeit der Gebüh-
ren und Entgelte nach § 13 Abs. 3 abweichende 
Regelungen treffen.“ 

 

  
13. § 16 wird wie folgt geändert: 13. unverändert 
  

a) In Absatz 1 Satz 4 wird das Wort „For-
schungseinrichtung“ durch die Worte „wissen-
schaftlichen Einrichtung“ ersetzt. 

 

  
b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort 

„Hochschullehrergruppe“ ein Semikolon und 
die Worte „in Berufungsverfahren haben die 
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Mitglieder der MTV-Gruppe kein Stimmrecht“ 
eingefügt. 

  
14. § 18 wird wie folgt geändert: 14. § 18 wird wie folgt geändert: 
  

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fas-
sung: 

a) Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden 
durch die folgenden neuen Absätze 1 bis 4 
ersetzt: 

  
 „(1) 1Zum Studium in einem grundstän-
digen Studiengang ist berechtigt, wer über die 
entsprechende deutsche Hochschulzugangs-
berechtigung verfügt. 2Eine Hochschulzu-
gangsberechtigung hat, wer  

 „(1) 1Zum Studium in einem grundstän-
digen Studiengang ist berechtigt, wer über die 
entsprechende deutsche Hochschulzugangs-
berechtigung verfügt. 2Eine Hochschulzu-
gangsberechtigung hat, wer  

  
1. a) die allgemeine Hochschulreife, 1. a) die allgemeine Hochschulreife, 

  
b) die fachgebundene Hochschulreife, b) die fachgebundene Hochschulreife, 

  
c) die Fachhochschulreife, c) die Fachhochschulreife, 

  
d) eine von dem für die Schulen zu-

ständigen Ministerium allgemein 
oder für bestimmte Studiengänge 
als gleichwertig anerkannte schuli-
sche Vorbildung oder 

d) eine von dem für die Schulen zu-
ständigen Ministerium allgemein 
oder für bestimmte Studiengänge 
als gleichwertig anerkannte schuli-
sche Vorbildung oder 

  
2. eine berufliche Vorbildung nach Ab-

satz 2  
2. eine berufliche Vorbildung nach Ab-

satz 4  
  

besitzt. 3Die fachgebundene Hochschulreife 
berechtigt zum Studium in der entsprechen-
den Fachrichtung; zur Aufnahme eines Studi-
ums in einer anderen Fachrichtung ist berech-
tigt, wer die hierfür erforderlichen Vorkennt-
nisse in einer von der Hochschule abzuneh-
menden Prüfung nachweist. 4Das Nähere re-
gelt eine Ordnung. 

besitzt. 3 und 4__________. (Sätze 3 und 4 jetzt 
Absatz 2 Sätze 1 und 2) 

  
  (2) 1Die fachgebundene Hochschulreife 

berechtigt zum Studium in der entsprechen-
den Fachrichtung; zur Aufnahme eines Studi-
ums in einer anderen Fachrichtung ist berech-
tigt, wer die hierfür erforderlichen Vorkennt-
nisse in einer von der Hochschule abzuneh-
menden Prüfung nachweist. 2Das Nähere re-
gelt eine Ordnung. 

  
  (3) 1Die Fachhochschulreife berechtigt 

zum Studium in jeder Fachrichtung an jeder 
Fachhochschule und zum Studium in der ent-
sprechenden Fachrichtung an Universitäten 
und gleichgestellten Hochschulen. 2Die Uni-
versität oder gleichgestellte Hochschule kann 
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auf der Grundlage der Akkreditierung der 
Studiengänge durch Ordnung bestimmen, 
dass die Fachhochschulreife oder die Fach-
hochschulreife mit gleichzeitigem Nachweis 
zusätzlicher studiengangsbezogener Kennt-
nisse und Fertigkeiten auch zur Aufnahme ei-
nes Bachelorstudiengangs in einer anderen 
Fachrichtung berechtigt. 3Studierende mit ei-
ner Zugangsberechtigung nach Satz 2 sind 
nach einem Studium von zwei Semestern, in 
dem sie die geforderten Leistungsnachweise 
erbracht haben, berechtigt, das Studium in ei-
nem Studiengang der gleichen Fachrichtung 
an einer anderen Universität oder gleichge-
stellten Hochschule fortzusetzen. 

  
 (2) 1Eine Hochschulzugangsberechti-
gung für ein Studium in jeder Fachrichtung an 
jeder Hochschule aufgrund beruflicher Vorbil-
dung besitzt, wer  

 (4) 1Eine Hochschulzugangsberechti-
gung für ein Studium in jeder Fachrichtung an 
jeder Hochschule aufgrund beruflicher Vorbil-
dung besitzt, wer  

  
1. eine Meisterprüfung abgelegt hat, 1. unverändert 

  
2. einen Bildungsgang zur staatlich geprüf-

ten Technikerin oder zum staatlich ge-
prüften Techniker oder zur staatlich ge-
prüften Betriebswirtin oder zum staatlich 
geprüften Betriebswirt abgeschlossen 
hat, 

2. unverändert 

  
3. einen Fortbildungsabschluss nach § 53 

oder 54 des Berufsbildungsgesetzes 
oder § 42 oder 42 a der Handwerksord-
nung besitzt, der auf einem mindestens 
400 Unterrichtsstunden umfassenden 
Lehrgang beruht, 

3. einen Fortbildungsabschluss auf Grund-
lage einer Fortbildungsordnung nach 
§ 53 des Berufsbildungsgesetzes oder 
§ 42 der Handwerksordnung oder von 
Fortbildungsprüfungsregelungen 
nach § 54 des Berufsbildungsgesetzes 
oder § 42 a der Handwerksordnung be-
sitzt, der auf einem mindestens 400 Un-
terrichtsstunden umfassenden Lehrgang 
beruht, 

  
4. ein Befähigungszeugnis für den nauti-

schen oder technischen Schiffsdienst 
nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsver-
ordnung besitzt, das auf einem mindes-
tens 400 Unterrichtsstunden umfassen-
den Lehrgang beruht, 

4. unverändert 

  
5. einen Fachschulabschluss entsprechend 

der „Rahmenvereinbarung über Fach-
schulen“ der Kultusministerkonferenz 
vom 7. November 2002 (Nds. MBl. 2010 
S. …) besitzt, oder 

5. einen Fachschulabschluss entsprechend 
der „Rahmenvereinbarung über Fach-
schulen“ der Kultusministerkonferenz 
vom 7. November 2002 (Nds. MBl. 2010 
S. 516) besitzt, oder 
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6. einen Abschluss aufgrund einer landes-
rechtlichen Fortbildungsregelung für Be-
rufe im Gesundheitswesen oder für so-
zialpflegerische oder sozialpädagogi-
sche Berufe besitzt, der auf einem min-
destens 400 Unterrichtsstunden umfas-
senden Lehrgang beruht. 

6. unverändert 

  
2Eine Hochschulzugangsberechtigung für ein 
Studium in der entsprechenden Fachrichtung 
an jeder Hochschule aufgrund beruflicher 
Vorbildung besitzt, wer  

2Eine Hochschulzugangsberechtigung für ein 
Studium in der entsprechenden Fachrichtung 
an jeder Hochschule aufgrund beruflicher 
Vorbildung besitzt, wer  

  
1. nach Abschluss einer nach dem Berufs-

bildungsgesetz, der Handwerksordnung 
oder durch Bundes- oder Landesrecht 
geregelten mindestens zweijährigen 
Ausbildung in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf den Beruf mindestens drei 
Jahre lang, als Stipendiatin oder Stipen-
diat des Aufstiegsstipendienprogramms 
des Bundes mindestens zwei Jahre 
lang, ausgeübt hat, 

1. nach Abschluss einer __________ 
durch Bundes- oder Landesrecht gere-
gelten mindestens dreijährigen Ausbil-
dung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf in einem dem angestreb-
ten Studiengang fachlich nahe ste-
henden Bereich diesen Beruf mindes-
tens drei Jahre lang, als Stipendiatin 
oder Stipendiat des Aufstiegsstipen-
dienprogramms des Bundes mindestens 
zwei Jahre lang, ausgeübt hat, 

  
2. eine andere von der Hochschule stu-

diengangsbezogen als gleichwertig fest-
gestellte Vorbildung hat oder 

2. unverändert 

  
3. nach beruflicher Vorbildung eine fach-

bezogene Hochschulzugangsberechti-
gung durch Prüfung erworben hat. 

3. unverändert 

  
3Das für die Schulen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Verordnung die Krite-
rien für die Gleichwertigkeitsfeststellung nach 
Satz 2 Nr. 2 festzulegen sowie die Gleichwer-
tigkeit bestimmter formaler Vorbildungen ge-
nerell festzustellen. 4Die Hochschule wird er-
mächtigt, durch Ordnung zu regeln, dass die 
Hochschule aufgrund in der beruflichen Bil-
dung, im Beruf oder in der Weiterbildung er-
worbener Kompetenzen eine studiengangs-
bezogene Hochschulzugangsberechtigung 
feststellen kann. 5Studierende mit einer Zu-
gangsberechtigung nach Satz 4 sind nach ei-
nem Studium von zwei Semestern, in dem sie 
die geforderten Leistungsnachweise erbracht 
haben, berechtigt, das Studium in einem Stu-
diengang der gleichen Fachrichtung an einer 
anderen Hochschule fortzusetzen. 6Satz 5 gilt 
entsprechend für Studierende, die aufgrund 
einer Regelung eines anderen Landes über 
eine Zugangsberechtigung nach beruflicher 

3Das für die Schulen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Verordnung die Krite-
rien für die Gleichwertigkeitsfeststellung nach 
Satz 2 Nr. 2 festzulegen sowie die Gleichwer-
tigkeit bestimmter formaler Vorbildungen all-
gemein festzustellen. 4Die Hochschule wird 
ermächtigt, durch Ordnung zu regeln, dass 
die Hochschule aufgrund in der beruflichen 
Bildung, im Beruf oder in der Weiterbildung 
erworbener Kompetenzen eine studiengangs-
bezogene Hochschulzugangsberechtigung 
feststellen kann. 5Studierende mit einer Zu-
gangsberechtigung nach Satz 4 sind nach ei-
nem Studium von zwei Semestern, in dem sie 
die geforderten Leistungsnachweise erbracht 
haben, berechtigt, das Studium in einem Stu-
diengang der gleichen Fachrichtung an einer 
anderen Hochschule fortzusetzen. 6Satz 5 gilt 
entsprechend für Studierende, die aufgrund 
einer Regelung eines anderen Landes über 
eine Zugangsberechtigung nach beruflicher 
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Vorbildung verfügen, die nicht die Vorausset-
zungen der Sätze 1 und 2 erfüllt. 

Vorbildung verfügen, die nicht die Vorausset-
zungen der Sätze 1 und 2 erfüllt.“ 

  
 (3) 1Die Fachhochschulreife berechtigt 
zum Studium in jeder Fachrichtung an jeder 
Fachhochschule und zum Studium in der ent-
sprechenden Fachrichtung an Universitäten 
und gleichgestellten Hochschulen. 2Die Uni-
versität oder gleichgestellte Hochschule kann 
auf der Grundlage der Akkreditierung der 
Studiengänge durch Ordnung bestimmen, 
dass die Fachhochschulreife oder die Fach-
hochschulreife mit gleichzeitigem Nachweis 
zusätzlicher studiengangsbezogener Kennt-
nisse und Fertigkeiten auch zur Aufnahme ei-
nes Bachelorstudiengangs in einer anderen 
Fachrichtung berechtigt. 3Studierende mit ei-
ner Zugangsberechtigung nach Satz 2 sind 
nach einem Studium von zwei Semestern, in 
dem sie die geforderten Leistungsnachweise 
erbracht haben, berechtigt, das Studium in ei-
nem Studiengang der gleichen Fachrichtung 
an einer anderen Universität oder gleichge-
stellten Hochschule fortzusetzen.“ 

 (3) wird (hier) gestrichen (jetzt neuer 
Absatz 3) 

  
 a/1) Die bisherigen Absätze 4 bis 13 werden 

Absätze 5 bis 14. 
  

b) In Absatz 8 Satz 2 wird die Verweisung „Ab-
satz 2 Satz 1 Halbsatz 2“ durch die Verwei-
sung „Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2“ ersetzt. 

b) Der neue Absatz 9 ____ wird wie folgt ge-
ändert: 

  
 aa) In Satz 1 Halbsatz 2 wird die Verwei-

sung „Absätzen 4 bis 7“ durch die 
Verweisung „Absätzen 5 bis 8“ er-
setzt. 

  
 bb) In Satz 2 wird die Verweisung „Absatz 4 

__________“ durch die Verweisung 
„Absatz 5 __________“ ersetzt. 

  
c) In Absatz 10 Satz 2 werden nach dem Wort 

„Ordnung“ die Worte „des Präsidiums“ einge-
fügt. 

c) Im neuen Absatz 11 Satz 2 werden nach dem 
Wort „Ordnung“ die Worte „des Präsidiums“ 
eingefügt. 

  
d) Absatz 12 erhält folgende Fassung: d) Der neue Absatz 13 erhält folgende Fassung: 

  
 „(12) 1Das für die Schulen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, für die Prüfungen 
nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 durch Verordnung 
die Zulassungsvoraussetzungen und das Zu-
lassungsverfahren, den Prüfungsinhalt und 
das Prüfungsverfahren, die Zusammenset-
zung der Prüfungsausschüsse sowie die Er-

 „(13) 1Das für die Schulen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, für die Prüfungen 
nach Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 durch Verordnung 
die Zulassungsvoraussetzungen und das Zu-
lassungsverfahren, den Prüfungsinhalt und 
das Prüfungsverfahren, die Zusammenset-
zung der Prüfungsausschüsse sowie die Er-
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hebung von Gebühren zu regeln. 2Die Prü-
fung besteht aus einem allgemeinen Teil und 
einem besonderen Teil. 3Die Hochschule ist 
zur Mitwirkung bei der Abnahme des beson-
deren Teils der Prüfung nach Maßgabe der 
Verordnung nach Satz 1 verpflichtet. 4In der 
Verordnung nach Satz 1 kann die Betreuung 
einer erziehungs- oder pflegebedürftigen Per-
son der beruflichen Vorbildung nach Absatz 2 
Satz 2 Nr. 3 gleichgestellt werden.“ 

hebung von Gebühren zu regeln. 2Die Prü-
fung besteht aus einem allgemeinen Teil und 
einem besonderen Teil. 3Die Hochschule ist 
zur Mitwirkung bei der Abnahme des beson-
deren Teils der Prüfung nach Maßgabe der 
Verordnung nach Satz 1 verpflichtet. 4In der 
Verordnung nach Satz 1 kann die Betreuung 
einer erziehungs- oder pflegebedürftigen Per-
son der beruflichen Vorbildung nach Absatz 4 
Satz 2 Nr. 3 gleichgestellt werden.“ 

  
15. § 19 wird wie folgt geändert: 15. § 19 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Fachhoch-
schule“ durch das Wort „Hochschule“ ersetzt. 

a) unverändert 

  
b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: b) unverändert 

  
„2Die Hochschule legt fest, welcher Anteil der 
in der Prüfungsordnung vorgesehenen Leis-
tungspunkte im Teilzeitstudium je Semester 
oder Trimester höchstens erworben werden 
kann.“ 

 

  
c) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt: c) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt: 

  
 „(3) 1Die Hochschule kann in nicht zu-
lassungsbeschränkten Studiengängen Stu-
dienbewerberinnen und Studienbewerber ein-
schreiben, die keine Hochschulzugangsbe-
rechtigung haben, aber eine entsprechende 
wissenschaftliche Befähigung nachweisen. 
2Durch Ordnung kann bestimmt werden, dass 
eine nicht befristete Einschreibung ein erfolg-
reiches Studium von zwei Semestern voraus-
setzt. 3Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend 
anzuwenden, wenn in zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen nach Abschluss des Ver-
gabeverfahrens noch Studienplätze zur Ver-
fügung stehen.“ 

 „(3) 1Die Hochschule kann in besonde-
ren Ausnahmefällen in nicht zulassungsbe-
schränkten Studiengängen Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerber einschreiben, die 
keine Hochschulzugangsberechtigung haben, 
aber eine entsprechende wissenschaftliche 
Befähigung nachweisen. 2Durch Ordnung 
kann bestimmt werden, dass die Berechti-
gung zur nicht befristeten Einschreibung ein 
erfolgreiches Studium von zwei Semestern 
voraussetzt. 3Die Sätze 1 und 2 sind entspre-
chend anzuwenden, wenn in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen nach Abschluss 
des Vergabeverfahrens noch Studienplätze 
zur Verfügung stehen.“ 

  
d) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden Absät-

ze 4 bis 7. 
d) unverändert 

  
e) Es wird der folgende Absatz 8 angefügt: e) Es wird der folgende Absatz 8 angefügt: 

  
 „(8) Die hochschulexternen Prüfungsäm-
ter übermitteln den Hochschulen die für die 
Exmatrikulation erforderlichen personenbezo-
genen Daten.“ 

 „(8) Die hochschulexternen Prüfungsäm-
ter übermitteln den Hochschulen die für die 
Feststellung der Voraussetzungen einer 
Exmatrikulation erforderlichen personenbezo-
genen Daten.“ 

  
16. In § 20 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „nach den 16. unverändert 
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Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl“ 
gestrichen. 

  
17. In § 21 Abs. 4 Satz 1 wird die Verweisung „§ 26, 28 

oder 30“ durch die Verweisung „§ 26, 28, 30 oder 
31 Abs. 3“ ersetzt. 

17. ____ § 21 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

  
  „(4) Die Entscheidung über die Zulassung 

einer Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Beam-
tenstatusgesetzes (BeamtStG) trifft die für die 
Berufung der Beamtin oder des Beamten zu-
ständige Stelle.“ 

  
18. § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 18. unverändert 
  

„2. zu Reichweite und Ausnahmen von der An-
zeigepflicht und zur zeitlichen Bemessung 
von Nebentätigkeiten,“. 

 

  
19. § 26 wird wie folgt geändert: 19. § 26 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
  

 „(1) 1Professuren sind öffentlich auszu-
schreiben. 2Von einer Ausschreibung kann 
abgesehen werden, wenn 

 „(1) 1Professuren sind öffentlich auszu-
schreiben. 2Von einer Ausschreibung kann 
abgesehen werden, wenn 

  
1. eine Juniorprofessorin oder ein Junior-

professor oder die Leiterin oder der Lei-
ter einer Nachwuchsgruppe, die oder 
der ihre oder seine Funktion nach exter-
ner Begutachtung erhalten hat, auf eine 
Professur in einem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder in einem unbefriste-
ten Beschäftigtenverhältnis berufen 
werden soll, 

1. a) eine Juniorprofessorin oder ein Ju-
niorprofessor oder 

 
b) die Leiterin oder der Leiter einer 

Nachwuchsgruppe, die oder der ih-
re oder seine Funktion nach exter-
ner Begutachtung erhalten hat, 

 
auf eine Professur in einem Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit oder in einem 
unbefristeten Beschäftigtenverhältnis 
berufen werden soll, 

  
2. eine Professorin oder ein Professor auf 

Zeit auf Dauer berufen werden soll, 
2. eine Professorin oder ein Professor auf 

Zeit auf derselben Professur auf Dauer 
berufen werden soll, 

  
3. dies erforderlich ist, um eine Professorin 

oder einen Professor der Hochschule, 
die oder der ein Berufungsangebot von 
einer anderen Hochschule oder ein an-
deres Beschäftigungsangebot erhalten 
hat, durch das Angebot einer höherwer-
tigen Professorenstelle an der Hoch-
schule zu halten, 

3. unverändert 

  
4. eine Professur aus einem hochschul- 4. unverändert 

17 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2506 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2077 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Wissenschaft und 
Kultur 

 
 

übergreifenden Förderprogramm finan-
ziert wird, dessen Vergabebestimmun-
gen eine Ausschreibung oder ein Be-
werbungsverfahren und ein Auswahlver-
fahren mit externer Begutachtung vor-
sehen, oder 

  
5. für die Professur eine in besonderer 

Weise qualifizierte Persönlichkeit ge-
wonnen werden soll, an der die Hoch-
schule zur Verbesserung ihrer Qualität 
und zur Stärkung ihres Profils ein be-
sonderes Interesse hat. 

5. unverändert 

  
3Die Entscheidung über das Absehen von ei-
ner Ausschreibung trifft die nach § 48 Abs. 2 
oder § 58 Abs. 2 für die Berufung von Profes-
sorinnen und Professoren zuständige Stelle 
auf Vorschlag der Hochschule. 4Für die Fälle 
des Satzes 2 kann die Hochschule das Beru-
fungsverfahren abweichend von Absatz 2 
Sätze 2 bis 6 und Absatz 5 Sätze 1 bis 4 
durch Ordnung vereinfachen.“ 

3Die Entscheidung über das Absehen von ei-
ner Ausschreibung trifft die nach § 48 Abs. 2 
oder § 58 Abs. 2 für die Berufung von Profes-
sorinnen und Professoren zuständige Stelle 
auf Vorschlag der Hochschule. 4Für die Fälle, 
in denen von der Ausschreibung abgese-
hen wird, kann die Hochschule das Beru-
fungsverfahren durch Ordnung abweichend 
von Absatz 2 Sätze 2 bis 6 und Absatz 5 Sät-
ze 1 bis 4 regeln.“ 

  
b) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt: b) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt: 

  
 „(4) 1Für die Besetzung von Professo-
renstellen, die im Rahmen der Exzellenzinitia-
tive des Bundes und der Länder besetzt wer-
den, kann das Präsidium nach Anhörung des 
Senats beschließen, dass Absatz 2 nicht an-
zuwenden ist; in diesem Fall richtet sich das 
Verfahren nach den Sätzen 2 bis 5. 2Das Prä-
sidium richtet eine Berufungskommission ein, 
die ausschließlich mit Professorinnen und 
Professoren sowie mit gleichermaßen geeig-
neten Personen besetzt werden kann. 
3Mindestens 40 vom Hundert der stimmbe-
rechtigten Mitglieder sollen Frauen sein; Aus-
nahmen bedürfen der Zustimmung der 
Gleichstellungsbeauftragten. 4Die Berufungs-
kommission gibt gegenüber dem Präsidium 
eine Empfehlung ab, zu der die Gleichstel-
lungsbeauftragte Stellung nimmt. 5Absatz 2 
Satz 8 gilt entsprechend. 6Das Nähere regelt 
eine Ordnung, die der Genehmigung bedarf.“ 

 „(4) 1Bei der Besetzung von Professo-
renstellen in profilbildenden Bereichen der 
Hochschule kann das Präsidium im Einver-
nehmen mit dem Senat und dem Fakultäts-
rat beschließen, dass die Berufungskommis-
sion abweichend von Absatz 2 Satz 2 aus-
schließlich mit Professorinnen und Professo-
ren sowie mit gleichermaßen geeigneten Per-
sonen besetzt werden kann.  
2 bis 5__________. 6Das Nähere regelt eine 
Ordnung, die der Genehmigung bedarf.“ 

  
c) Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden Absät-

ze 5 bis 8. 
c) unverändert 

  
d) Dem neuen Absatz 7 wird folgender Satz 3 

angefügt: 
d) unverändert 
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„3§ 27 Abs. 7 ist nicht anzuwenden.“  
  

e) In dem neuen Absatz 8 wird das Wort „For-
schungseinrichtungen“ durch die Worte „wis-
senschaftlichen Einrichtungen“ ersetzt. 

e) unverändert 

  
20. § 27 wird wie folgt geändert: 20. § 27 wird wie folgt geändert: 
  

a) Es wird der folgende neue Absatz 6 eingefügt: a) Es wird der folgende neue Absatz 6 eingefügt: 
  

 „(6) 1Die Zusage zusätzlicher Mittel nach 
Absatz 5 in Berufungs- und Bleibevereinba-
rungen kann mit der Verpflichtung verbunden 
werden, dass die Professorin oder der Pro-
fessor für eine angemessene, im Einzelnen 
zu bestimmende Zeit an der Hochschule blei-
ben wird. 2Für den Fall eines von der Profes-
sorin oder von dem Professor zu vertretenden 
vorzeitigen Ausscheidens aus der Hochschule 
kann eine vollständige oder teilweise Erstat-
tung der Mittel nach Satz 1 vereinbart wer-
den.“ 

 „(6) 1Die Zusage zusätzlicher Mittel nach 
Absatz 5 in Berufungs- und Bleibevereinba-
rungen kann mit der Verpflichtung verbunden 
werden, dass die Professorin oder der Pro-
fessor für eine angemessene, im Einzelnen 
zu bestimmende Zeit an der Hochschule blei-
ben wird. 2Für den Fall eines von der Profes-
sorin oder von dem Professor zu vertretenden 
vorzeitigen Ausscheidens aus der Hochschule 
kann eine vollständige oder teilweise Erstat-
tung der Mittel nach Satz 1 vereinbart werden. 
3Die Erstattung setzt voraus, dass nach 
dem Ausscheiden der Professorin oder 
des Professors eine anderweitige Nutzung 
oder Verwertung dieser Mittel nicht oder 
nur mit wirtschaftlichem Verlust möglich 
ist.“ 

  
b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. b) unverändert 

  
c) Es wird der folgende Absatz 8 angefügt: c) Es wird der folgende Absatz 8 angefügt: 

  
 „(8) 1Die Landesregierung kann Persön-
lichkeiten, die sich in besonderer Weise um 
Wissenschaft, Technik, Kultur oder Kunst in 
Niedersachsen verdient gemacht haben, auf 
Vorschlag des Fachministeriums den Titel 
„Professorin ehrenhalber“ oder „Professor eh-
renhalber“ verleihen. 2Die Mitgliedschaft in ei-
ner Hochschule ist damit nicht verbunden.“ 

 „(8) 1Die Landesregierung kann heraus-
ragende Persönlichkeiten, die sich in beson-
derer Weise um Wissenschaft, Technik, Kul-
tur oder Kunst in Niedersachsen verdient ge-
macht haben, auf Vorschlag des Fachministe-
riums und im Einvernehmen mit der Lan-
deshochschulkonferenz den Titel „Professo-
rin ehrenhalber“ oder „Professor ehrenhalber“ 
verleihen. 2Die Mitgliedschaft in einer Hoch-
schule ist damit nicht verbunden.“ 

  
21. In § 28 Abs. 1 Nr. 6 wird das Wort „Forschungsein-

richtung“ durch die Worte „wissenschaftlichen Ein-
richtung“ ersetzt. 

21. unverändert 

  
22. § 30 wird wie folgt geändert: 22. unverändert 
  

a) Absatz 3 Satz 5 erhält folgende Fassung:   
  

„5§ 26 Abs. 4 und 8 gilt entsprechend“.  
  

b) Absatz 4 Satz 5 erhält folgende Fassung:   
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„5§ 27 Abs. 1, 3, 5 und 6 gilt entsprechend“.  
  
23. In § 33 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „außertarifli-

chen“ gestrichen. 
23. unverändert 

  
24. § 34 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 24. unverändert 
  

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Weiterbil-
dungsstudiums“ die Worte „und in berufsbe-
gleitenden Studiengängen“ eingefügt. 

 

  
b) In Satz 3 werden nach dem Wort „Weiterbil-

dungsstudium“ die Worte „oder in einem be-
rufsbegleitenden Studiengang“ eingefügt. 

 

  
25. Dem § 35 Abs. 2 wird der folgende Satz 3 ange-

fügt: 
25. unverändert 

  
„3Ihnen kann nach Maßgabe einer Ordnung gestat-
tet werden, während der Dauer des Dienstverhält-
nisses den Titel „Professorin“ oder „Professor“ zu 
führen.“ 

 

  
26. In § 37 Abs. 4 Satz 5 werden nach dem Wort 

„Grundordnung“ ein Semikolon und die Worte „die-
se kann insbesondere die ständige Vertretung der 
Präsidentin oder des Präsidenten in Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten durch eine hauptbe-
rufliche Vizepräsidentin oder einen hauptberufli-
chen Vizepräsidenten vorsehen“ eingefügt. 

26. unverändert 

  
27. § 38 wird wie folgt geändert: 27. § 38 wird wie folgt geändert: 
  

a) Dem Absatz 4 wird der folgende Satz 4 ange-
fügt: 

a) Dem Absatz 4 wird der folgende Satz 4 ange-
fügt: 

  
„4Mit Zustimmung des Senats und des Hoch-
schulrats kann die Ernennung oder Bestellung 
für eine weitere Amtszeit ohne Ausschreibung 
erfolgen.“ 

„4Mit Zustimmung des Senats und des Hoch-
schulrats kann die Ernennung oder Bestellung 
für jeweils eine weitere Amtszeit ohne Aus-
schreibung erfolgen.“ 

  
b) Dem Absatz 5 wird der folgende Satz 4 ange-

fügt: 
b) Dem Absatz 5 wird der folgende Satz 4 ange-

fügt: 
  

„4Ist eine Verwendung nicht möglich ist, so 
kann die Beamtin oder der Beamte auf ihren 
oder seinen Antrag in den Ruhestand versetzt 
werden.“ 

„4Ist eine Verwendung nicht möglich ____, so 
kann die Beamtin oder der Beamte auf ihren 
oder seinen Antrag in den Ruhestand versetzt 
werden.“ 

  
c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

  
aa) In Satz 1 wird im einleitenden Satzteil 

das Wort „oder“ durch ein Komma er-
aa) unverändert 
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setzt und nach dem Wort „Altersgrenze“ 
werden die Worte „oder im Fall der Ent-
lassung nach Abwahl (§ 40)“ eingefügt. 

  
bb) Es werden die folgenden Sätze 5 bis 7 

angefügt: 
bb) Es werden die folgenden Sätze 5 bis 7 

angefügt: 
  

„5Wird eine Professorin oder ein Profes-
sor im Beamtenverhältnis zur Präsiden-
tin oder zum Präsidenten ernannt, so gilt 
eine Entscheidung nach § 67 Abs. 3 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der 
Fassung des Gesetzes vom 16. März 
1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652), 
auch in Bezug auf das Präsidentenamt. 
6Ist vor der Ernennung zur Präsidentin 
oder zum Präsidenten eine Entschei-
dung nach § 67 Abs. 3 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes nicht getroffen wor-
den, so ist bei der Entscheidung nach 
§ 49 Abs. 2 Satz 2 des Beamtenversor-
gungsgesetzes auch § 67 Abs. 2 des 
Beamtenversorgungsgesetzes anzu-
wenden. 7Endet die Amtszeit einer Prä-
sidentin oder eines Präsidenten, die 
oder der nach Absatz 5 Satz 1 als beur-
laubt gilt, so ruht der Versorgungsan-
spruch aus dem Präsidentenamt abwei-
chend von § 53 des Beamtenversor-
gungsgesetzes vollständig bis zum Ein-
tritt des Versorgungsfalles in dem Amt, 
in dem sie oder er nach Absatz 5 Satz 1 
als beurlaubt gegolten hat.“ 

„5Wird eine Professorin oder ein Profes-
sor im Beamtenverhältnis zur Präsiden-
tin oder zum Präsidenten ernannt, so gilt 
eine Entscheidung nach § 67 Abs. 3 des 
Beamtenversorgungsgesetzes 
(BeamtVG) in der Fassung __________ 
vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 
2033), zuletzt geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818), auch in Bezug auf das 
Präsidentenamt. 6Ist vor der Ernennung 
zur Präsidentin oder zum Präsidenten 
eine Entscheidung nach § 67 Abs. 3 
BeamtVG nicht getroffen worden, so ist 
bei der Entscheidung nach § 49 Abs. 2 
Satz 2 BeamtVG auch § 67 Abs. 2 
BeamtVG anzuwenden. 7Endet die 
Amtszeit einer Präsidentin oder eines 
Präsidenten, die oder der nach Absatz 5 
Satz 1 als beurlaubt gilt, so ruht der Ver-
sorgungsanspruch aus dem Präsiden-
tenamt abweichend von § 53 BeamtVG 
vollständig bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalles in dem Amt, in dem sie oder 
er nach Absatz 5 Satz 1 als beurlaubt 
gegolten hat.“ 

  
28. § 42 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 28. § 42 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
  

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: a) unverändert 
  

„2Die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten beträgt bis zu sechs Jahre und bei Wie-
derwahl bis zu acht Jahre.“ 

 

  
b) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt: b) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt: 

  
„3Mit Zustimmung des Senats kann die Be-
stellung für eine weitere Amtszeit ohne Aus-
schreibung erfolgen.“ 

„3Mit Zustimmung des Senats kann die Be-
stellung für jeweils eine weitere Amtszeit oh-
ne Ausschreibung erfolgen.“ 

  
c) Dies bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sät-

ze 4 und 5. 
c) unverändert 

  
29. § 43 wird wie folgt geändert: 29. § 43 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 3 Satz 6 werden die Worte „Mitglie-
der des Dekanats“ durch die Worte „Dekanin 
oder den Dekan und weitere Mitglieder nach 
Satz 1“ ersetzt. 

a) ____ Absatz 3 Sätze 5 und 6 erhält folgen-
de Fassung: 
 
„5Von den dienstlichen Aufgaben als Pro-
fessorin oder Professor können nach 
Maßgabe der Grundordnung ganz oder 
teilweise freigestellt werden 
 
1. Dekaninnen und Dekane sowie 
 
2. Studiendekaninnen und Studiende-

kane. 
 
6Sieht die Grundordnung weitere Mitglie-
der des Dekanats vor, so können auch 
diese nach Maßgabe der Grundordnung 
freigestellt werden; diese Freistellungen 
und die Freistellungen nach Satz 5 Nr. 1 
dürfen den Umfang der Dienstaufgaben 
einer Person nicht überschreiten.“ 

  
b) Es wird der folgende Absatz 5 angefügt: b) Es wird der folgende Absatz 5 angefügt: 

  
 „(5) 1Die Hochschule kann in der Grund-
ordnung regeln, dass das Amt einer Dekanin 
oder eines Dekans hauptberuflich wahrge-
nommen wird. 2Absatz 3 Sätze 4 und 6 sowie 
Absatz 4 gelten nicht für hauptberufliche De-
kane. 3§ 38 Abs. 3 bis 8 gilt für hauptberufli-
che Dekaninnen und Dekane entsprechend. 
4Die hauptberufliche Dekanin oder der haupt-
berufliche Dekan wird auf Vorschlag des Fa-
kultätsrats ernannt oder bestellt. 5Das Nähere 
zum Verfahren regelt eine vom Senat zu er-
lassende Ordnung. 6Für die Abwahl der 
hauptberuflichen Dekanin oder des hauptbe-
ruflichen Dekans gilt § 40 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass anstelle des Senats der 
Fakultätsrat und anstelle des Hochschulrats 
das Präsidium die entsprechenden Beschlüs-
se fasst.“ 

 „(5) 1Die Hochschule kann in der Grund-
ordnung regeln, dass das Amt einer Dekanin 
oder eines Dekans hauptberuflich wahrge-
nommen wird. 2Absatz 3 Sätze 4 bis 6 sowie 
Absatz 4 gelten nicht für hauptberufliche De-
kane. 3__________. (jetzt Satz 4 Halbsatz 2) 
4Die hauptberufliche Dekanin oder der haupt-
berufliche Dekan wird auf Vorschlag des Fa-
kultätsrats ernannt oder bestellt; § 38 Abs. 3 
bis 8 gilt __________ entsprechend. 5Das 
Nähere zum Verfahren regelt eine vom Senat 
zu erlassende Ordnung. 6Der Fakultätsrat 
kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
seiner Mitglieder die hauptberufliche De-
kanin oder den hauptberuflichen Dekan 
abwählen und damit ihre oder seine Ent-
lassung vorschlagen; der Vorschlag be-
darf der Bestätigung des Präsidiums.“ 

  
 29/1. Nach § 45 wird der folgende neue § 46 einge-

fügt: 
  
 „§ 46 
 Exzellenzklausel 
  
  1Der Senat einer Hochschule, die im Rah-

men der Exzellenzinitiative des Bundes und der 
Länder zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung an deutschen Hochschulen geför-
dert wird, wird ermächtigt, im Einvernehmen 
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mit dem Hochschulrat oder dem Stiftungsrat 
Abweichungen von den §§ 6, 26, 30 und 36 bis 
45 zur Erprobung neuer Modelle der Leitung, 
Steuerung und Organisation in einer Ordnung 
festzulegen, um die Realisierung der geförder-
ten Maßnahmen sicherzustellen. 2Dem Präsidi-
um ist die Möglichkeit der Stellungnahme ein-
zuräumen. 3Die Ordnung bedarf der Genehmi-
gung durch das Fachministerium.“ 

  
 29/2. § 47 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
  
 a) In Nummer 7 wird das Wort „sowie“ durch 

ein Komma ersetzt. 
  
 b) Am Ende der Nummer 8 wird der Punkt 

durch das Wort „sowie“ ersetzt. 
  
 c) Es wird die folgende Nummer 9 angefügt: 
  
 „9. die staatliche Anerkennung nach  

einer Verordnung nach § 7 Abs. 6.“ 
  
30. Dem § 48 Abs. 2 wird der folgende Satz 7 ange-

fügt: 
30. unverändert 

  
„7Die Präsidentin oder der Präsident ernennt oder 
bestellt und entlässt die Professorinnen und Pro-
fessoren.“ 

 

  
31. § 52 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 31. unverändert 
  

a) In Satz 2 wird das Wort „Sie“ durch die Worte 
„Die Mitglieder nach Absatz 2 Satz 2 Nrn. 1 
und 2“ ersetzt. 

 

  
b) In Satz 6 werden nach dem Semikolon die 

Worte „eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Studierendenschaft,“ eingefügt. 

 

  
32. § 53 wird wie folgt geändert: 32. unverändert 
  

a) In der Überschrift sowie in Absatz 1 Satz 1, 
Absatz 2, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, 
Absatz 6 Satz 1 und den Absätzen 7 bis 9 
wird jeweils das Wort „Fachhochschule“ durch 
das Wort „Hochschule“ ersetzt. 

 

  
b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „des ge-

hobenen Justizdienstes“ durch die Worte „der 
Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Justiz“ 
ersetzt. 

 

  
33. In § 54 wird in der Überschrift sowie in Absatz 1 33. unverändert 
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Satz 1 und Absatz 2 jeweils das Wort „Hochschule“ 
durch das Wort „Universität“ ersetzt. 

  
34. In § 54 a wird in der Überschrift sowie in den Ab-

sätzen 1 und 2 jeweils das Wort „Fachhochschule“ 
durch das Wort „Hochschule“ ersetzt. 

34. ____ § 54 a wird wie folgt geändert: 

  
 a) In der Überschrift sowie in den Absätzen 1 

und 2 wird jeweils das Wort „Fachhochschule“ 
durch das Wort „Hochschule“ ersetzt. 

  
 b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort 

„mit“ die Worte „den Senaten und“ einge-
fügt. 

  
 34/1. Dem § 56 wird der folgende Absatz 7 angefügt: 
  
 „(7) 1Die Landesregierung kann einer Stif-

tung auf deren Antrag durch Verordnung das 
Eigentum an den für den Betrieb der Hochschu-
le benötigten Grundstücken übertragen. 
2Absatz 2 und Absatz 4 Satz 2 Nr. 6 sowie § 55 
Abs. 1 Sätze 4 und 5 und § 63 sind entspre-
chend anzuwenden.“ 

  
35. § 57 wird wie folgt geändert: 35. § 57 wird wie folgt geändert: 
  

a) Es wird der folgende neue Absatz 7 eingefügt: a) Es wird der folgende neue Absatz 7 eingefügt: 
  

 „(7) 1Die Mittel nach § 56 Abs. 3 dürfen 
Zins bringend bei einer Bank oder Sparkasse 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on angelegt werden. 2Bei einer Anlage in 
Wertpapieren sind die Grundsätze des § 54 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes in Ver-
bindung mit der Anlageverordnung zu beach-
ten.“ 

 „(7) 1Die Mittel nach § 56 Abs. 3 dürfen 
bis zu einer zweckentsprechenden Ver-
wendung Zins bringend bei einer Bank oder 
Sparkasse in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union angelegt werden. 2Bei einer An-
lage in Wertpapieren sind die Grundsätze des 
§ 54 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in 
Verbindung mit der Anlageverordnung zu be-
achten.“ 

  
b) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8. b) unverändert 

  
36. § 58 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 36. § 58 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
  

a) Es wird der folgende neue Satz 5 eingefügt: a) unverändert 
  

„5In diesen Fällen ist die Zustimmung des Stif-
tungsrats zu der Ausschreibung erforderlich, 
wenn die Professur nicht der in der Zielver-
einbarung nach § 1 Abs. 3 verankerten Ent-
wicklungsplanung mit Denomination der Pro-
fessuren entspricht.“ 

 

  
b) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und wie folgt 

geändert:  
b) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und wie folgt 

geändert:  
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Die Worte „in diesen Fällen“ werden gestri-
chen. 

Die Worte „in diesen Fällen“ werden durch 
die Worte „in den Fällen des Satzes 4“ er-
setzt. 

  
37. § 60 wird wie folgt geändert: 37. § 60 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 erhält folgende Fas-
sung: 

a) Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 erhält folgende Fas-
sung: 

  
„3. Zustimmung zum Entwicklungsplan der 

Hochschule und zum Wirtschaftsplan 
der Stiftung,“. 

„3. Zustimmung zur Entwicklungsplanung 
der Hochschule und zum Wirtschafts-
plan der Stiftung,“. 

  
b) In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort 

„kann“ die Worte „eine Vertreterin oder einen 
Vertreter der Studierendenschaft,“ eingefügt. 

b) unverändert 

  
38. Dem § 63 a Abs. 3 wird der folgende Satz 3 ange-

fügt: 
38. unverändert 

  
„3Ärztliche Praxen und andere Einrichtungen der 
ambulanten ärztlichen Krankenversorgung können 
in die Ausbildung nach der Approbationsordnung 
für Ärzte einbezogen werden; Satz 2 gilt entspre-
chend.“ 

 

  
39. § 63 c Abs. 4 wird wie folgt geändert: 39. In § 63 c Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 

werden jeweils die Worte „eine weitere Amts-
zeit von“ durch die Worte „weitere Amtszeiten 
von jeweils“ ersetzt. 

  
a) In Satz 1 Halbsatz 1 wird nach dem Wort 

„Ausschreibung“ das Wort „jeweils“ eingefügt. 
 

  
b) In Satz 2 wird nach dem Wort „Ausschrei-

bung“ das Wort „jeweils“ eingefügt. 
 

  
40. § 63 d wird wie folgt geändert: 40. § 63 d wird wie folgt geändert: 
  

a) In Absatz 3 Satz 1 wird nach dem Wort „Aus-
schreibung“ das Wort „jeweils“ eingefügt. 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „eine 
weitere Amtszeit von“ durch die Worte 
„weitere Amtszeiten von jeweils“ ersetzt. 

  
b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: b) unverändert 

  
„1Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin kann 
das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 auf 
Vorschlag des Fakultätsrats und das Vorstands-
mitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 oder 3 auf Vor-
schlag des Vorstands oder im Einvernehmen mit 
einer Kommission entlassen, die in ihrer Zusam-
mensetzung der jeweiligen Auswahlkommission 
nach der Anlage 2 entspricht; Absatz 1 Satz 3 gilt 
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entsprechend.“ 
  
41. § 63 e Abs. 6 wird wie folgt geändert: 41. In § 63 e Abs. 6 __________ Satz 2 werden die 

Worte „an der Medizinischen Hochschule Han-
nover“ gestrichen. 

  
a) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz und 

wie folgt geändert: 
 

  
aa) In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch 

ein Komma ersetzt.  
 

  
bb) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende 

durch das Wort „und“ ersetzt. 
 

  
cc) Es wird die folgende Nummer 6 ange-

fügt: 
 

  
„6. die Wahrnehmung der Aufgaben 

der oder des Beauftragten für den 
Haushalt, auch in Angelegenheiten 
der anderen Ressorts.“ 

 

  
b) Satz 2 wird gestrichen.   

  
42. In § 66 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung „§ 27 

Abs. 6 Sätze 2 und 3“ durch die Verweisung „§ 27 
Abs. 7 Sätze 2 und 3“ ersetzt. 

42. unverändert 

  
43. § 67 a wird wie folgt geändert: 43. unverändert 
  

a) In der Überschrift sowie in Absatz 2 Satz 1 
und den Absätzen 3 und 4 wird jeweils das 
Wort „Fachhochschule“ durch das Wort 
„Hochschule“ ersetzt. 

 

  
b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

  
 „(1) Die Kommunale Hochschule für 
Verwaltung in Niedersachsen ist eine für die 
Ausbildung für die Laufbahn der Laufbahn-
gruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine Diens-
te anerkannte Fachhochschule in nichtstaatli-
cher Verantwortung“. 

 

  
44. § 68 wird wie folgt geändert: 44. § 68 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Claus-
thal,“ gestrichen. 

a) unverändert 

  
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

  
aa) In Satz 1 werden die Worte „durch Ver-

ordnung“ gestrichen und das Wort „ge-
__________ 
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nutzten“ durch das Wort „erforderlichen“ 
ersetzt. 

  
bb) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 55 

Abs. 1 Sätze 4 und 5,“ gestrichen. 
 

  
 „(4) 1Die Landesregierung kann einem 

Studentenwerk zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit auf dessen Antrag durch 
Verordnung das Eigentum an den für die 
Erfüllung seiner Aufgaben benötigten 
Grundstücken übertragen. 2§ 55 Abs. 1 
Sätze 4 und 5, § 56 Abs. 2 und 4 Satz 2 
Nr. 6 sowie § 63 sind entsprechend anzu-
wenden.“ 

  
  

Artikel 2 Artikel 2 
Änderung des Niedersächsischen Beamtengesetzes Änderung des Niedersächsischen Beamtengesetzes 

  
 § 24 des Niedersächsischen Beamtengesetzes 
vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 25. November 2009 (Nds. 
GVBl. S. 437), erhält folgende Fassung: 

 § 24 des Niedersächsischen Beamtengesetzes 
vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 25. November 2009 (Nds. 
GVBl. S. 437), wird wie folgt geändert: 

  
 1. In der Überschrift sowie in Absatz 1 Sätze 1  

und 2 und Absatz 2 wird jeweils das Wort 
„Fachhochschule“ durch das Wort „Hochschu-
le“ ersetzt. 

  
 2. In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Fach-

richtung Allgemeine Dienste der Laufbahn-
gruppe 2“ durch die Worte „Laufbahngruppe 2 
der Fachrichtung Allgemeine Dienste“ und die 
Worte „Fachrichtung Allgemeine Dienste der 
Laufbahngruppe 1“ durch die Worte „Laufbahn-
gruppe 1 der Fachrichtung Allgemeine Dienste“ 
ersetzt. 

  
„§ 24 __________ 

Kommunale Hochschule für Verwaltung  
in Niedersachsen 

 

  
 (1) 1Dem Träger der Kommunalen Hochschule für 
Verwaltung in Niedersachsen (§ 67 a NHG) wird die 
Aufgabe übertragen, für diejenigen, die an dieser Hoch-
schule in einem Vorbereitungsdienst für die Laufbahn 
der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine 
Dienste studieren, nach Maßgabe der staatlichen Aus-
bildungs- und Prüfungsvorschriften 

 

  
1. eine Zwischenprüfung und die Laufbahnprüfung 

durchzuführen sowie 
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2. über eine Zuerkennung der Befähigung für die 

Laufbahn der Laufbahngruppe 1 der Fachrichtung 
Allgemeine Dienste zu entscheiden. 

 

  
2Der Träger der Kommunalen Hochschule für Verwal-
tung in Niedersachsen hat hierfür bei der Hochschule ein 
Prüfungsamt einzurichten. 

 

  
 (2) Der Träger der Kommunalen Hochschule für 
Verwaltung in Niedersachsen unterliegt hinsichtlich der 
Aufgaben des Prüfungsamtes nach Absatz 1 der Fach-
aufsicht des für Inneres zuständigen Ministeriums.“ 

 

  
  

Artikel 3 Artikel 3 
Änderung des Gesetzes  

zur Errichtung der Niedersächsischen Technischen 
Hochschule 

Änderung des Gesetzes  
zur Errichtung der Niedersächsischen Technischen 

Hochschule 
  
 Nach § 6 des Gesetzes zur Errichtung der Nieder-
sächsischen Technischen Hochschule vom 15. Dezem-
ber 2008 (Nds. GVBl. S. 416) wird der folgende § 6 a 
eingefügt: 

unverändert 

  
„§ 6 a  

Gleichstellungsbeauftragte  
  
 1Die Gleichstellungsbeauftragte der Mitgliedsuni-
versität, an deren Sitz die NTH nach § 1 Abs. 2 ihren 
Sitz hat, nimmt auch die Aufgaben der Gleichstellungs-
beauftragten der NTH wahr. 2Die Gleichstellungsbeauf-
tragten der anderen Mitgliedsuniversitäten vertreten die-
se.“ 

 

  
  
 Artikel 3/1 
 Änderung des Gesetzes über die Region Hannover 
  
  In § 9 Nr. 7 Buchst. b des Gesetzes über die 

Region Hannover vom 5. Juni 2001 (Nds. GVBl. 
S. 348), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 29. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 403), wer-
den nach dem Wort „ist“ ein Semikolon und die Wor-
te „abweichend davon ist bis zum 31. Dezember 
2011 für Förderungsanträge für Ausbildungen an in 
Asien gelegenen Ausbildungsstätten für Bewilli-
gungszeiträume, die ab dem 1. März 2010 beginnen, 
das Studentenwerk Oldenburg als Amt für Ausbil-
dungsförderung zuständig“ eingefügt. 

  
  

Artikel 4 Artikel 4 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

  

28 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/2506 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/2077 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Wissenschaft und 
Kultur 

 
 

29 

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

unverändert 

  
 

(Ausgegeben am 01.06.2010) 
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